
 

 

 Satzung zur 1. Änderung  

der Gemeinde Großensee vom 02.09.2021 über die Herstellung von 
notwendigen Stellplätzen und Garagen sowie Abstellanlagen für Fahrräder in 

der Gemeinde Großensee 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-
Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 (in der aktuellen Fassung; zuletzt geändert 
durch Ges. v. 25.07.2025, GVOBl. 2025 Nr. 121), sowie des § 84 Abs. 1 Nr. 1 und 
86 Abs. 1 Nr. 5 der Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO SH) vom 05. Juli 
2024, (in der aktuellen Fassung; zuletzt geändert durch Ges. v. 13.12.2024, GVOBl. 
S. 875, 928), wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 
28.04.2026 die folgende örtliche Bauvorschrift als Satzung erlassen: 

 

§ 1 

Geltungsbereich und sachlicher Anwendungsbereich 

(1) Die Satzung gilt für das gesamte Gemeindegebiet. 

(2) Sie gilt nicht für Teile des Gemeindegebietes für die bereits durch einen 
Bebauungsplan oder durch öffentlich-rechtlichen Vertrag Regelungen zu 
Stellplätzen, Garagen oder Abstellanlagen für Fahrräder getroffen wurden, 
die über die Regelung dieser Satzung hinausgehen. 

(3) Diese Satzung konkretisiert die Pflicht nach § 49 LBO SH, wonach 
notwendige Stellplätze und Garagen für Kraftfahrzeuge sowie Abstellanlagen 
für Fahrräder aufgrund der Errichtung oder Änderung von baulichen Anlagen 
sowie anderen Anlagen, bei denen ein Zu- oder Abgangsverkehr zu erwarten 
ist, herzustellen sind. 
Es handelt sich um rechtliche Mindestanforderungen, auch wenn die 
Landesbauordnung etwas anderes aussagt. 

 

 

§ 2 

Begriffsbestimmung 

(1) Bauliche Anlagen sind entsprechend § 2 Absatz 1 Satz 1 LBO SH – neben 
den dort einzeln aufgeführten Anlagen – mit dem Erdboden verbundene, 
aus Bauprodukten hergestellte Anlagen; eine Verbindung mit dem Boden 
besteht auch dann, wenn die Anlage durch eigene Schwere auf dem Boden 
ruht oder auf ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich ist oder wenn die 
Anlage nach ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt ist, überwiegend 
ortsfest benutzt zu werden.  

(2) Entsprechend § 2 Abs. 8 LBO SH sind Stellplätze Flächen, die dem 
Abstellen von Kraftfahrzeugen außerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen 



 

 

dienen. Garagen sind Gebäude oder Gebäudeteile zum Abstellen von 
Kraftfahrzeugen. Carports sind überdachte Stellplätze für Kraftfahrzeuge. 
Ausstellungs-, Verkaufs-, Werks- und Lagerräume für Kraftfahrzeuge sind 
keine Stellplätze oder Garagen. Abstellanlagen für Fahrräder sind 
Gebäude, Gebäudeteile oder im Freien gelegene Anlagen zu Abstellen von 
Fahrrädern außerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen. 

(3) Abstellanlagen für Fahrräder sind Gebäude, Gebäudeteile oder im Freien 
gelegene Anlagen zu Abstellen von Fahrrädern außerhalb der öffentlichen 
Verkehrsflächen. 

(4) Barrierefrei sind bauliche Anlagen entsprechend § 2 Abs. 10 LBO SH, 
soweit sie für Menschen mit Behinderung in der allgemein üblichen Weise, 
ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe 
zugänglich und nutzbar sind. 

 

§  3  

Beschaffenheit 

(1) Für die Gestaltung und Beschaffenheit von Stellplätzen, Garagen und 
Abstellanlagen für Fahrräder sind die jeweils aktuell gültigen Vorschriften und 
Normen heranzuziehen, beispielsweise die Garagenverordnung Schleswig-
Holstein. 

(2) Im Rahmen des barrierefreien Bauens ist für bauliche Anlagen für je 30 
erforderliche Stellplätze ein barrierefreier Stellplatz für Menschen mit 
Behinderungen nachzuweisen und entsprechend zu kennzeichnen. 
Besteht in Einzelfällen ein höherer Bedarf an barrierefreien Stellplätzen, da 
die Anlage erfahrungsgemäß von einer größeren Zahl von Menschen mit 
Behinderungen besucht wird, ist die Anzahl dieser Stellplätze unter 
Berücksichtigung des zu erwartenden Mehrbedarfs zu erhöhen. 

 

§ 4  

Ermittlung des Stellplatz- und Abstellbedarfes 

(1) Die Zahl der herzustellenden Stellplätze oder Garagen sowie Abstellanlagen für 
Fahrräder bemisst sich nach der dieser Satzung beigefügten Richtwertetabelle, 
die als Anlage verbindlicher Bestandteil dieser Satzung ist. Es handelt sich 
hierbei um Werte, die den jeweiligen Mindestbedarf darstellen.  

(2) Bei baulichen oder sonstigen Anlagen mit unterschiedlicher Nutzung ist der 
Bedarf für die jeweilige Nutzungsart getrennt zu ermitteln. Eine 
Mehrfachnutzung von Stellplätzen, Garagen oder Abstellanlagen ist zulässig, 
wenn das Einverständnis der Gemeinde Großensee erteilt wird. Bei einer 
zeitlich gestaffelten Mehrfachnutzung ist die Nutzungsart mit dem größten 
Stellplatzbedarf maßgebend. 



 

 

(3) Ergibt sich bei der Ermittlung der Anzahl der notwendigen Stellplätze und 
Abstellplätze ein Bruchteil, so ist dieser ab einer 4 an der ersten Dezimalstelle 
auf die nächsthöhere ganze Zahl aufzurunden; bei einem niedrigeren Wert ist 
auf die nächstniedrigere ganze Zahl abzurunden. Es ist jedoch mindestens ein 
Stellplatz für Kraftfahrzeuge und ein Abstellplatz für Fahrräder nachzuweisen. 

(4) Bei Nutzungsarten, die in der Anlage zu dieser Satzung nicht genannt, jedoch 
mit einer der genannten Nutzungsart im Hinblick auf die den Stellplatzbedarf 
prägenden Eigenschaften vergleichbar sind, ist der Stellplatz- und 
Abstellplatzbedarf nach den besonderen Verhältnissen im Einzelfall, unter 
sinngemäßer Berücksichtigung der sich aus der Anlage ergebenden 
Richtzahlen für Nutzungsarten mit vergleichbarem Stellplatz- und 
Abstellplatzbedarf zu ermitteln. 

(5) Stellplätze für Sonderfahrzeuge wie z.B. Wohnmobile, Camping- und 
Bootsanhänger sind in den Bemessungsgrundlagen der in der Anlage zu 
dieser Satzung nicht enthalten. 

 

§ 5 

Minderung des Stellplatz- und Abstellplatzbedarfes 

Die Anzahl der notwendigen Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Abstellanlagen 
für Fahrräder kann im Einzelfall verringert werden. Es gilt § 49 Abs. 3 Satz 3 
LBO SH. 

 
 

§ 6 
Abweichungen 

Sonstige Abweichungen von den Bestimmungen dieser Satzung können unter 
den Voraussetzungen des § 67 Abs. 3 der LBO SH auf Antrag zugelassen 
werden. Sofern die Einhaltung der Bestimmungen dieser Satzung nicht in 
einem Baugenehmigungsverfahren geprüft wird, sind die Abweichungen 
gesondert bei der unteren Bauaufsichtsbehörde zu beantragen. 

 

§  7  

Ordnungswidrigkeiten 

Für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gilt § 84 Landesbauordnung für 
das Land Schleswig-Holstein. Ordnungswidrig handelt, wer fahrlässig oder 
vorsätzlich der Pflicht zur Herstellung notwendiger Stellplätze, Garagen oder 
Abstellanlagen für Fahrräder nicht in der sich aus dieser Satzung ergebenden 
Zahl oder Beschaffenheit nachkommt. 

 



 

 

 

§8 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

 

 

Gemeinde Großensee, den  

 

(Uwe Tillmann-Mumm)  
Bürgermeister 


